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Diese Ausgabe erscheint auch online

Liebe Mitglieder,
liebe Dettenhäuserinnen und Dettenhäuser,
wie die letzten Jahre auch wollen wir den ökumenischen Gottesdienst Pfingstmontag 

(24.05.2021) am Schützenhaus Dettenhausen wieder kulinarisch begleiten.

Unser Küchenteam wird daher dieses Jahr einen 

Rinderbraten mit hausgemachten Spätzle 
und einem Sößle 

für 11,50 Euro pro Portion To Go für Euch zubereiten. 

Unter der E-Mail sts-pfingstessen@web.de könnt Ihr 

verbindlich das Essen vorbestellen und am Pfingst-

montag nach dem Gottesdienst von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr am Schützenhaus 

abholen und zu Hause genießen.

Aus organisatorischen Gründen kann nur per E-Mail bestellt werden, Mitglieder 

können auch über WhatsApp oder telefonisch bei Oberschützenmeister Alexander 

Adam bestellen.

Annahmeschluss ist Mittwoch, der 19.05.2021. Ordert Euer Essen bitte rechtzeitig, 

da wir uns eine Obergrenze von 110 Portionen gesetzt haben.

Beim Abholen sind die bekannten Abstands- und Maskenregeln 
bitte einzuhalten.

Wir hoffen sehr, dass dann nächstes Jahr das Pfingstessen 

wieder als kleine Hocketse am Schützenhaus 

zusammen mit Euch stattfinden kann.

Alexander Adam

Oberschützenmeister

Wir hoffen sehr, dass dann nächstes Jahr das Pfingstessen 
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Amtliche Bekanntmachungen
Einladung  
zu der am Dienstag, 18.05.2021, 19:00 Uhr  
in der Schönbuchhalle/Festhalle statt-
findenden Sitzung des Gemeinderates
Die Sitzung ist als Online-Sitzung geplant. Gäste können 
diese in der Schönbuchhalle/Festhalle mitverfolgen.
Für den öffentlichen Teil der Sitzung ist folgende Tages-
ordnung vorgesehen:

TOP:
1.  Einwohnerfragestunde

2.   Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
gefassten Beschlüsse

3.   Pflege der öffentlichen Grünflächen entlang der 
Schönbuchstraße

4.   Gemeinsamer Gutachterausschuss  
mit der Stadt Tübingen

  – Vorschlagsliste der Vertreter aus Dettenhausen

5.   Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Praxis im UG auf dem Grundstück Forchenweg 4

  – Beschlussfassung

6.   Bauantrag für den Anbau eines Wintergartens und 
Zimmers auf dem Grundstück Echterdinger Str. 15

  – Beschlussfassung

7.  Vorlage des Beteiligungsberichts für das Jahr 2018

8.   Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs 
"Abwasserbeseitigung" für das Wirtschaftsjahr 2018

9.  Mitteilungen der Verwaltung

10.  Anfragen durch die Gemeinderäte

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Engesser
Bürgermeister

Erläuterungen zur Tagesordnung
TOP 3
Aufgrund von Anregungen aus der Einwohnerschaft wird 
sich der Gemeinderat mit der Gestaltung der verschiedenen 
kleinen Grünanlagen entlang der Schönbuchstraße befassen.

TOP 4
Die Gemeinde hat mit der Stadt Tübingen und der Ge-
meinde Kirchentellinsfurt einem gemeinsamen Gutachteraus-
schuss vereinbart. Die Amtszeit der Vertreter aus Dettenhau-
sen endet zum 31.05.2021, so dass die Gemeinde wieder 
entsprechende Vorschläge für die Benennung machen muss.

TOP 7
Nach § 105 Abs. 2 der GemO hat jede Gemeinde zur 
Information des Gemeinderates und der Einwohner einen 
jährlichen Beteiligungsbericht zu erstellen. Die Gemein-
deverwaltung stellt den Beteiligungsbericht 2018 vor, da 
dieser aus den Daten der Eröffnungsbilanz hervorgeht 
und diese aktuell in den Endzügen der Fertigstellung ist.

TOP 8
Die Kämmerei hat den Jahresabschluss des Eigenbe-
triebs „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 
2018 fertiggestellt. Der Gemeinderat muss den Jahres-
abschluss feststellen und über die Verwendung des Er-
gebnisses entscheiden.

Mitteilungen der Verwaltung

Informationen aus dem Rathaus

Blumenwiese statt 
"Golfrasen" 
Die Vielfalt des Lebens 
geht uns alle an!

Der Schutz der Bienen und Insekten und der Erhalt der 
Biodiversität (Vielfalt des Lebens, der Natur) sollte nicht 
in Vergessenheit geraten.
Zu Beginn der Rasenmäh-Saison möchte die Gemeinde 
deshalb mit diesem Beitrag an eine die Vielfalt des Le-
bens erhaltende Garten- und Grundstückspflege erinnern 
und die Garten- und Grundstücksbesitzer bitten, ihren 
Beitrag für einen Erhalt der Vielfalt des Lebens zu leisten.
Als Hauptverursacher des Artenschwundes gilt die Land-
wirtschaft. Aber auch unsere Gärten und Gütle werden 
immer artenärmer. Dabei könnten wir mit wenig Aufwand 
für mehr Artenreichtum sorgen und damit Lebensräu-
me für Bienen und andere Insekten erhalten und neue 
schaffen.

Den Rasenmäher einfach mal stehen lassen
Wöchentliches Rasenmähen und der Traum vom „engli-
schen Rasen“ (der trotz viel Mühe und viel Dünger meist 
doch nicht erfüllt wird) lassen artenarme Grünflächen 
entstehen.
Schon alleine den Rasenmäh-Turnus auf zwei bis drei 
Wochen zu verlängern, reicht aus, um Gänseblümchen, 
Löwenzahn und Kleearten zur Blüte kommen zu lassen, 
was die Anzahl der Blütenbesucher (Wildbienen, Honig-
bienen, Falter) auf den Flächen auf das 2,5- bis 3-fache 
ansteigen lässt, weil sie dort Blüten finden. Neben der 
positiven ökologischen Wirkung spart das Weniger-Mä-
hen Zeit und Energie.

Mähroboter sind tödlich! 
Die selbstständig und leise durch den Garten eilenden 
Mähroboter sind zwar arbeitssparend und leise, aber 
für alles, was blühen oder krabbeln möchte tödlich: 
Jungvögel, Eidechsen, Käfer, Schmetterlinge, selbst jun-
ge Igel fallen ihnen zum Opfer. Zudem verhindern sie 
mit ihrem Dauerbetrieb jede Blüte, so dass ökologisch 
wertlose Rasenteppiche entstehen. Da ist dann ein klas-
sischer Rasenmäher immer noch die bessere Wahl, zu-
mal der dem Gartenfreund wenigstens noch Bewegung 
verschafft.

Obstwiesen und Wochenendgrundstücke  
und der Einsatz von Aufsitzmähern
Durch das Aufkommen der „Toys for Big Boys“, den 
Aufsitzmähern, deren Einsatz sich leider auch bei uns 
eingebürgert hat, sind die Auswirkungen der häufigen 
Mahd auf den Obstwiesen und Wochenendgrundstü-
cken am schlimmsten. Wo früher, bei zweimaliger Mahd, 
Lichtnelken, Glockenblumen, Margeriten, Salbei, Wiesen-
knopf, Bocksbart, Flockenblumen, Steinbrech und Co. 
eine bunte Blütenpracht entfaltet haben, welche Bläuling, 
Wiesenvogel, Widderchen, Schachbrett und vielen ver-
schiedenen Wildbienen und anderen Tieren Lebensraum 
boten, herrscht bei regelmäßigem Einsatz der Mähtrak-
toren nur eintöniges Grün. Bienen, Schmetterlinge und 
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Käfer finden keine Blüten und Lebensraum mehr, Sing-
vögel wiederum keine Insektennahrung.
Auch auf unserer Gemarkung wird dadurch leider der 
Anteil der Rasenmäher-Ödnis immer größer. Als Alterna-
tive zum Aufsitzmäher kann man die Sense schwingen 
und wer das nicht kann: die meisten Aufsitzmäher wer-
den auch mit höherem Gras fertig, so dass man mit 
der ersten Mahd auch bis nach der Hauptblüte (Mitte 
Juni) warten kann. Blumen, Kräuter, Insekten und Vögel 
werden es danken.

Appell und Bitte im Interesse der Natur
Daher die Bitte zur Bewahrung des Artenreichtums für 
uns und unsere Kinder in unserem Dorf und unserer 
Flur: den Mäher einfach mal stehen lassen und den Blu-
men beim Blühen und den anderen Wiesenbewohnern 
beim Fliegen und Krabbeln zuschauen. Und auf Dün-
gung und Pflanzenschutz im Rasen verzichten, die sind 
beide völlig unnötig, soweit der Rasen kein strapazierter 
Sportplatz ist.
Und wer dann auch im Garten (oder bei der nächsten 
Gartenumgestaltung) auch auf Schotterflächen verzichtet 
und Blühflächen mit heimischen Arten anlegt, die Insek-
ten Nahrung und Unterkunft bieten, der hat schon was 
zum Artenreichtum und Bienenschutz in Dettenhausen 
beigetragen.

„Naturwiese“ beim Rathaus
Als eigenes Projekt für eine Verbesserung der Biodiver-
sität mäht die Gemeinde seit ein paar Jahren die Wiese 
beim Rathaus nicht mehr regelmäßig und diese entwi-
ckelt sich bereits erfreulich gut zu einer „Blumenwiese“.
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Regelungen für  
das Rasenmähen
Rechtslage und Betriebs-
zeiten nach Geräte- und 
Maschinenlärmschutz-
verordnung

Die warme Jahreszeit ist auch die Zeit der Rasenmä-
her, die in den Gärten vor sich hin brummen. Mit der 
Ruhe im eigenen Garten kann es dann vorbei, wenn ein 
Nachbar seinen Rasenmäher in Betrieb nimmt. Da der 
monotone Lärm von Vielen als störend empfunden wird, 
gibt es gesetzlichen Regelungen für den Einsatz von 
Geräten und Maschinen und damit auch für den Betrieb 
von Rasenmähern.

Die Rechtslage und die Betriebszeiten
Wie viel Lärm wo und vor allem wann erlaubt ist, re-
gelt ausführlich eine EU-Vorschrift. Denn der deutsche 
Gesetzgeber hat eine EU-Richtlinie zum Thema Lärm 
in deutsches Recht umgesetzt und zwar in einer Ge-
räte- und Maschinenlärmschutzverordnung (kurz 32. 
Bundesimmissionsschutzverordnung). Im Detail ist darin 
geregelt, wann die 57 dort genannten Geräte und Ma-
schinen eingesetzt werden dürfen, etwa der Rasenmä-
her, die Heckenschere oder der Bohrer. Auch die im 
Privatgebrauch nicht unbedingt alltägliche Motorhacke 
oder Straßenfräse sind aufgeführt.
Für Wohngebiete gelten zunächst einmal folgende zeit-
liche Einschränkungen: Die meisten der 57 genannten 
Geräte und Maschinen dürfen an Sonn- und Feiertagen 
gar nicht, an Werktagen nicht in der Zeit von 20 Uhr bis 
7 Uhr im Freien betrieben werden. 

Für einige besonders lautstarke Geräte und Maschinen 
gelten weitere Einschränkungen: Sie dürfen an Werkta-
gen nur zu bestimmten Zeiten betrieben werden und 
zwar von 9 Uhr bis 13 Uhr und 15 Uhr bis 17 Uhr. Das 
gilt etwa für Freischneider, Grastrimmer (also herkömm-
liche Benzinrasenmäher), Graskantenschneider, Laubblä-
ser und Laubsammler. Tragen diese Geräte indes das 
grün-blaue EU-Umweltzeichen (Pflanze mit EU-Sternen), 
so entfallen die besonderen Einschränkungen – sie kön-
nen dann wie die anderen Gerätschaften an Werktagen 
(dazu gehört auch der Samstag) von 7 bis 20 Uhr 
durchgehend betrieben werden.
Wer noch von Hand den Rasen mäht, also mit Muskel-
kraft, braucht sich um die Zeiten gar nicht zu kümmern. 
Denn laut EU-Richtlinie sind nur solche Rasenmäher 
gemeint, die mittels eines Verbrennungs- oder Elektro-
motors betrieben werden. Für diese gelten zudem seit 
2006 Lärmgrenzwerte von 94 und 103 Dezibel je nach 
Nutzleistung. Das betrifft aber nur die Hersteller, die 
solche Geräte neu auf den Markt bringen. Der Hand-
mäher kann also auch nachts loslegen, ohne zumindest 
mit der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung in 
Konflikt zu kommen. Unabhängig davon gelten jedoch 
die nachbarrechtlichen Schutzbestimmungen nach dem 
Nachbarrechtsgesetz und dem BGB.

Keine abweichende Regelung  
in der örtlichen Polizeiverordnung
Der Gemeinderat hat sich bewusst dafür entschieden, 
von den gesetzlichen Vorgaben in der Geräte- und Ma-
schinenlärmverordnung keine abweichende Regelung in 
der örtlichen Polizeiverordnung zu treffen.

Mit dem Nachbarn reden 
Bei vielen Nachbarrechtsstreitigkeiten kann das Problem 
durch Gespräche auch ohne das Bemühen von Ord-
nungsamt, Polizei, Anwalt oder Gerichten aus der Welt 
geschafft werden. Als vom Lärm Betroffener sollte man 
im Interesse des nachbarschaftlichen Miteinanders des-
halb zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. 
Denn vielleicht ist ihm nur bislang die Rechtslage nicht 
bekannt gewesen und er wird sich zukünftig beim Ein-
satz seines Maschinenparks im heimischen Garten – so 
wie man selbst beim Mähen des eigenen Rasens – a n 
die gesetzlichen Bestimmungen halten.

4-Zimmer-Wohnung zu vermieten
Im Gebäude Störrenstraße 8 ist zum nächst mögli-
chen Zeitpunkt eine 4-Zimmer-Wohnung, mit 124 m² 
Wohnfläche zu vermieten.

Die monatliche Kaltmiete beträgt 806,00 € zuzüglich 
einer Nebenkostenpauschale in Höhe von 250,00 €. 
Wasserverbrauchsgebühren bzw. Strombezug und 
Müllgebühren sind vom Mieter selbst zu entrichten 
und nicht in der Nebenkostenpauschale enthalten.

Bei Interesse können Sie sich direkt mit der Gemein-
de Dettenhausen, Frau Brüssel unter der Rufnummer 
07157 126 41 in Verbindung setzen. 

Gerne können Sie uns auch eine E-Mail 
(anita.bruessel@dettenhausen.de) 
oder eine Kurzbewerbung an das Bürgermeisteramt 
Dettenhausen, Bismarckstraße 7, 72135 Dettenhausen, 
zukommen lassen.
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Telefonverzeichnis 
der Gemeindeverwaltung

✂

Bürgermeisteramt   
Zentrale  126  0 
Telefax  12615 
   
Bürgermeister Engesser  12620 
Sekretariat/Frau Hock  12620 
   
Geschäftsbereich II,  
Haupt u. Bauverwaltung, Ordnungsamt   
Herr Römmich  12630 
Frau Lubasch  12631 
Frau Nagel  12632 
 
Melde und Passamt   

Frau Bosl  12635 
Frau Seiler  12636 
 
Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle, Ratsschreiber   

Frau Hock  12620 
 
Kindertageseinrichtungen, Friedhofsamt   

Frau Braun  12680 
Frau Wittmann  12681 
Frau Budzinski  12633 
Ortsbehörde, Rentenangelegenheiten (Dienstag u. Donnerstagvormittag)   
Frau Haller  12634 
   
Geschäftsbereich III,  
Finanz u. Personalverwaltung, Ortsbauamt   
Herr Fauser  12640 
Frau Thoms  12642 
Frau Müller  12645 
Frau Rönsch  12646 
 
Steueramt, Liegenschaftsverwaltung   

Frau Brüssel  12641 
Gemeindekasse   
Frau Wölfl  12643 
Ortsbauamt, Technische Verwaltung   
Herr Kreß  12650 
Zweckverband DettenhausenWaldenbuch HTN  880216 
   
Kindertageseinrichtungen   
Kinderhaus Weinhalde  536797 
Kleinkindgruppe Wichtel  5369579 
Naturerlebniskindergarten  66294 
Schönbuchkindergarten  539744 
Vogelsangkindergarten  536668 
   
Altenzentrum „Haus im Park“  64656 
Bürgerhaus  63972 
Schönbuchhalle  65061 
Schönbuchmuseum (Frau Wittmann)  12681 
Schönbuchschule  520806 
Kernzeitbetreuung  535523 
Kinder und Jugendhilfe  620052 
Jugendtreff  66134 
Sporthalle  65061 
   
Bereitschaftsdienste:   
Wasserversorgung (AmmertalSchönbuchgruppe)  07031/742400 
Strom (Stadtwerke Tübingen)  07071/157111 
Erdgas (EnBW)  0711/728944250  
Kläranlage (Abwasserverband Schaichtal)  61263 oder 
  0170/7845782 
   
Polizeiposten Dettenhausen, Störrenstraße 8  535220 

Das Rathaus bleibt bis auf 
Weiteres geschlossen. 

Daher bitten wir Sie nur aus 
dringenden Gründen das 
Rathaus aufzusuchen. 

Zuvor muss telefonisch 
oder per E-Mail bei dem je-
weiligen Sachbearbeiter ein 
Termin vereinbart werden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis
und Kenntnisnahme.
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Stellenausschreibung
Betreuungsperson/ 
Schulbegleitperson gesucht

Für ein körperlich eingeschränktes Kind sucht die 
Gemeinde Dettenhausen zum Beginn des Schuljah-
res 2021/2022, ab 13. September 2021 eine

kinderfreundliche Begleitperson (m/w/d)
mit Einsatzort Schönbuchschule Dettenhausen

Die Stelle beinhaltet die Begleitung eines Erstkläss-
lers in der Schönbuchschule. Die Betreuungszeiten 
sind an die Unterrichtszeiten der Schönbuchschule 
gekoppelt. Diese sind von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr. Dies entspricht 
einem Beschäftigungsumfang von 55% v. H. (21,5 
Wochenstunden). Die Vergütung erfolgt nach TvöD 
(je nach Qualifikation). Die Stelle ist auf ein Jahr 
befristet und kann maximal bis zum Ende des 4. 
Grundschuljahres verlängert werden.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis zum 30. Mai 2021 
an das Bürgermeisteramt Dettenhausen, 
Personalamt, Postfach 100, 72133 Dettenhausen, 
oder per E-Mail an brigitte.thoms@dettenhausen.de. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie von Frau Brüssel, 
Telefon 07157/126-41.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Rathaus der Gemeinde Dettenhausen bleibt 
aus Infektionsschutzgründen weiterhin und bis auf 
Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr ge-
schlossen.
Bitte setzen Sie sich ausschließlich postalisch, te-
lefonisch oder elektronisch mit uns in Verbindung. 
Sofern eine persönliche Vorsprache zwingend not-
wendig ist, können im Sinne einer Reduzierung des 
Besucherverkehrs und zur Vermeidung von Wartezei-
ten Termine vereinbart werden.

Eine Terminvereinbarung muss zwingend vorher 
telefonisch oder per E-Mail bei dem jeweiligen 
Sachbearbeiter erfolgen.
Beim Besuch des Rathauses ist ein Mund-Nasen-
schutz (Schutzmaske) zu tragen. Ohne eine entspre-
chende Maske ist der Zutritt in das Rathaus leider 
nicht gestattet.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung.

Mit den besten Grüßen, bleiben Sie gesund!

Notdienste
Notrufnummern und Notfalldienste

Notrufnummern
Polizei  110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt)  112

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertag:
Freitag 16-23 Uhr, Vorfeiertag 19-23 Uhr, Samstag/
Sonntag/Feiertag 8-23 Uhr ist die Notfallpraxis an 
der Filderklinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne 
Voranmeldung dorthin: Im Haberschlai 7, Filderstadt-
Bonlanden. Sie benötigen für den Notdienst Ihre 
Krankenversicherungskarte.
Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen 
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtin-
gen, Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort 
links nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang 
von Filderstadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der 
rechten Seite. 
Montag bis Donnerstag
gilt für alle Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über 
die Leitstelle unter Tel. 116 117.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Ver-
mittlung des Hausbesuchs die Leitstelle des DRK 
ebenfalls unter der Telefonnummer 116 117.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung der zuständigen Notfallpraxis 116 117
Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 116 117

Kinderärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
und in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr (keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen    07157 535220
Polizeirevier Tübingen   07071 972-8660
Feuerwehrkommandant M. Burkhardt  07157 9897083
Stv. FW-Kommandant D. Bauer    07157 7055679
Stv. FW-Kommandant H. Mögle   07157 532089

Störungsdienste

Gas
EnBW  0711 28944250

Wasserrohrbruch
Zweckverband
Ammertal-Schönbuchgruppe  0800 8151815
(Entstörungsdienst 24-Std.-Service)

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen  07071 157-111

Denken Sie an den 

MUND-NASEN-SCHUTZ

Foto: Nodar Chernishev/istock/Getty Images Plus
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Solidarisches Angebot  
für Nachbarkommunen:  
Vor-Ort-Impfangebot in Steinenbronn  
für SeniorInnen ab 70 Jahren
In der Sandäckerhalle Steinenbronn wird es am 22. 
und 23. Mai 2021 ein zweites Vor-Ort-Impfangebot 
des Landes durch interkommunale Zusammenarbeit 
geben. Diese Impfstrategie der kurzen Wege mit per-
sönlichem Angebot für Senioren in der Priorität 2 ab 
70 Lebensjahren wird nun solidarisch ausgeweitet.
Der Impfstoff wird vom Land Baden-Württemberg 
gestellt, geimpft wird durch die Mobilen Impfteams 
(MITs). Die Stadt Waldenbuch und die Gemeinde 
Steinenbronn haben für die Aktion alle über 70-jäh-
rigen BürgerInnen angeschrieben. Da nach dem An-
meldeverfahren für Waldenbucher und Steinenbron-
ner Impfwillige noch Restkapazitäten frei sind, wird 
die Anmeldung nun auch für Interessierte aus der 
Umgebung geöffnet.

Die Anmeldung kann von Mittwoch, 12. Mai bis 
Mittwoch, 19. Mai täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr 
(am Freitag bis 12:00 Uhr) unter der Telefonnummer 
07157 1293-900 erfolgen.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an über 
70-jährige Personen aus der Umgebung. Personen 
unter 70 Jahren, die aufgrund Alter, Vorerkrankung 
oder Berufsgruppe generell impfberechtigt sind, 
müssen die regulären Angebotsstrukturen (Landes- 
oder Kreisimpfzentren sowie Hausarztpraxen) nutzen.

Bereits vereinbarte Impftermine über die Hotline 116 
117 (erster und/oder zweiter Termin) sollen weiter-
hin wahrgenommen und nicht storniert werden. Dies 
ermöglicht anderen MitbürgerInnen die Chance auf 
einen ebenfalls zeitnahen Termin vor Ort.

Ihre Ansprechpartner bei Rückfragen:

Für die Stadt Waldenbuch:
Katharina Jacob, Ordnungsamtsleiterin, Tel. 07157 1293-20
E-Mail: katharina.jacob@waldenbuch.de

und: 
Petra Eisele, Stadtmarketing, Tel. 07157 1293-48
E-Mail: petra.eisele@waldenbuch.de

Für die Gemeinde Steinenbronn:
Lukas Lang, Ordnungsamtsleiter, Tel. 07157 1291-22
E-Mail: lukas.lang@steinenbronn

 Zweckverband Dettenhausen-
Waldenbuch HTN

Bericht aus der Verbandsversammlung 
des ZV Dettenhausen-Waldenbuch HTN
Am Mittwoch, den 05.05.2021 fand die zweite Ver-
bandsversammlung des Zweckverbands HTN in diesem 
Jahr statt. Zentrales Thema der öffentlichen Sitzung war 
der Jahresabschluss des Zweckverbands für das Wirt-
schaftsjahr 2020. Geschäftsführer Hans-Peter Fauser 
erläuterte dem Gremium, dass die Jahresrechnung mit 

Apothekennotdienste
Die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen 
Tag um 8:30 Uhr morgens und endet um 8:30 Uhr 
am folgenden Tag. Außerhalb der gesetzlichen Laden- 
schlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 €. 
Kostenfreie Festnetz-Rufnummer: 0800 00 22833

Donnerstag, 13. Mai 2021
Bürgerhaus-Apotheke, Sindelfinger Str. 31, 
Maichingen, Tel.: 07031-38 11 13

Apotheke Neues Zentrum, Liebenaustr. 36, 
Waldenbuch, Tel.: 07157-44 55

Freitag, 14. Mai 2021
Flugfeld-Apotheke, Konrad-Zuse-Str. 14, 
Böblingen, Tel.: 07031-20 59 00

Samstag, 15. Mai 2021
Apotheke im Forum, Nikolaus-Lenau-Platz 21, 
Sindelfingen, Tel.: 07031-38 30 55

Alamannen-Apotheke, Tübinger Str. 11, 
Holzgerlingen, Tel.: 07031-68 99 30

Sonntag, 16. Mai 2021
Apotheke Hulb, Otto-Lilienthal-Str. 24, 
Böblingen, Tel.: 07031-46 93 17

Uhland-Apotheke, Gartenstr. 1, 
Waldenbuch, Tel.: 07157-38 37

Montag, 17. Mai 2021
Apotheke am Marktplatz, Marktplatz 4, 
Sindelfingen, Tel.: 07031-81 45 37

Fortuna-Apotheke, Störrenstr. 35, 
Dettenhausen, Tel.: 07157-6 10 15

Dienstag, 18. Mai 2021
Sonnen-Apotheke, Mercedesstr. 11/1, 
Sindelfingen, Tel.: 07031-79 49 99

Central-Apotheke, Wettgasse 45, 
Schönaich, Tel.: 07031-65 13 88

Mittwoch, 19. Mai 2021
Apotheke Diezenhalde, Freiburger Allee 57, 
Böblingen, Tel. 07031-27 38 89

Laurentius-Apotheke, Laurentiusstr. 24, 
Maichingen, Tel.: 07031-38 23 65

Donnerstag, 20. Mai 2021
Die Apotheke im Breuningerland, Tilsiter Str. 15, 
Sindelfingen, Tel.: 07031-9 57 90

Fundsachen

Gefunden wurde:

•	 Ein Schrittzähler

Nähere Informationen erhalten Sie beim Melde- und 
Passamt im Rathaus, Telefon 07157/126-35 oder 126-36.

Die aktuelle Fundsachenliste ist auch auf unserer Home-
page www.dettenhausen.de unter Rathaus, Fundsachen 
abrufbar. Die aktuell gefundenen Gegenstände stellen wir 
ebenso auf die Facebook-Seite „Dettenhausen“.
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einem Verlust in Höhe von 96.719,05 € abgeschlossen 
hat. Ursächlich für den Jahresverlust sind nach Aussa-
gen des Geschäftsführers die gestiegenen Abschreibun-
gen, fehlende Arbeitsstunden durch den Schichtbetrieb 
in Folge der Corona-Pandemie und krankheitsbedingte 
Ausfälle. Auch die tariflichen Lohnsteigerungen der Jahre 
2019 und 2020 haben zum negativen Betriebsergebnis 
beigetragen. Aufgrund der noch bestehenden Gewinn-
vorträge möchte die Verbandsverwaltung jedoch aktuell 
von einer Erhöhung der Verrechnungsstundensätze abse-
hen und zunächst abwarten, wie sich das Jahr 2021 in 
voller Besetzung und unter neuer Betriebsleitung entwi-
ckelt. Zwar wird auch aktuell noch im Zweischichtbetrieb 
gefahren, allerdings wird zeitlich versetzt gearbeitet, so 
dass hier auch die notwendigen Arbeitsstunden abge-
leistet werden können. Unter diesen Rahmenbedingun-
gen und Vorgaben sollte das Jahr 2021 erstmals die 
tatsächlichen Verhältnisse im neuen Betriebsgebäude wi-
derspiegeln und deshalb als Basis für eine Neufestset-
zung der Verrechnungsstundensätze Anfang des Jahres 
2022 dienen. Außerdem sind noch Gewinnvorträge in 
Höhe von ca. 643.000 € vorhanden, die mit dem aufge-
laufenen Jahresverlust 2020 verrechnet werden können 
bzw. nach der Betriebssatzung sogar verrechnet werden 
müssen. In der anschließenden kurzen Aussprache teil-
ten die Mitglieder der Verbandsversammlung die Auffas-
sung der Geschäftsführung. Auch aus ihrer Sicht wäre 
eine simple Erhöhung der Verrechnungsstundensätze 
zwar das einfachste Mittel, allerdings zu kurz gegriffen, 
und sie würde auch nicht die tatsächlichen Verhältnisse 
im Betrieb widerspiegeln. Im Anschluss an die Ausspra-
che beschlossen die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung den Jahresabschluss 2020 wie von der Verwaltung 
vorgeschlagen einstimmig. Die öffentliche Bekanntma-
chung des Jahresabschlusses erfolgt an anderer Stelle 
im Amtsblatt.

Im Anschluss daran berichtete der neue Betriebsleiter 
Frank Cottone über seine Arbeit im Zweckverband. 
Nach nunmehr 5 Wochen im Dienst sei er noch dabei 
sich einzuarbeiten und mit den Verhältnissen vertraut 
zu machen. Er habe, so Herr Cottone, gutes und vor 
allem gut ausgebildetes Personal vorgefunden, das en-
gagiert und bereitwillig mitarbeitet. Als quasi Außen-
stehender sei er überrascht, welche Qualität an Arbeit 
erbracht wird und wie breit das Spektrum ist, das von 
den Mitarbeitern des Zweckverbands abgedeckt werden 
muss. Aus seiner Sicht werde diese wichtige Aufgabe 
des öffentlichen Dienstes in der Öffentlichkeit deutlich 
zu negativ gesehen und zu wenig wertgeschätzt. Diese 
Wahrnehmung zu verändern sehe er auch als Teil seiner 
Aufgabe als Betriebsleiter. Herr Cottone bedankte sich 
beim kommissarischen Betriebsleiter Andreas Foddis für 
die in der Interimszeit geleistete Arbeit und für die Un-
terstützung bei seiner Einarbeitung. Die Mitglieder der 
Verbandsversammlung zeigten sich erfreut darüber, dass 
Herr Cottone sich bisher gut „eingelebt“ hat und sehen 
den Zweckverband mit dem neuen Betriebsleiter auf 
einem guten und erfolgreichen Weg.

Im Anschluss daran gab der Geschäftsführer noch einige 
Ausblicke zu aktuell laufenden Projekten. Unter anderem 
berichtete er, dass der Ausbau der Digitalisierung durch 
den Einsatz von Sensoren über das Lorawan-Netz wei-
ter vorangetrieben wird und zum kommenden Winter 
weitere Messpunkte für die Überwachung des Winter-
dienstes eingerichtet werden. Dasselbe gilt für Sensoren 

zur Überwachung der Pegel von Bächen und Gräben. 
Auch die Umstellung der Finanzsoftware ist soweit ab-
geschlossen und die zu Jahresbeginn entstandenen Pro-
bleme konnten weitestgehend behoben werden. Die Di-
gitalisierung wird auch in diesem Bereich vorangetrieben, 
Ziel ist es, zum 01.01.2022 auch die Auftragsabwicklung 
und Abrechnung zu digitalisieren und hier weitere Ein-
spareffekte und Zeitgewinne im Verwaltungsbereich zu 
realisieren. Darüber hinaus informierte er noch darüber, 
dass in den nächsten Wochen wieder ein neues Elekt-
rofahrzeug getestet wird, mit dem die sogenannte „Müll-
runde“ komplett abgefahren werden muss. Sollte das 
Fahrzeug diesen Test bestehen, wird sich der Verband 
über die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs im Haus-
haltsplan 2022 Gedanken machen.

Nach einigen Anfragen aus der Mitte des Gremiums 
wurde die öffentliche Sitzung um 19.45 Uhr beendet.

Öffentliche Bekanntmachung

Feststellung des Jahresabschlusses des 
Zweckverbands Dettenhausen-Walden-
buch HTN für das Wirtschaftsjahr 2020
Der Jahresabschluss des Zweckverbands Dettenhau-
sen-Waldenbuch HTN für das Wirtschaftsjahr 2020 
wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung 
am 05.05.2021 gem. § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG) in Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung 
(EigBVO) mit folgenden Abschlusszahlen festgestellt:

1.  Feststellung des Jahresabschlusses

 1.1. Bilanzsumme   5.213.086,03 € 
 1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
   - das Anlagevermögen  4.700.508,00 €
   - das Umlaufvermögen  512.578,03 €
 1.1.2  davon entfallen auf der Passivseite auf 
   - das Eigenkapital  1.633.857,15 €
   - die Rückstellungen  4.945,00 €
   - die Verbindlichkeiten  3.534.283,88 €
   - die Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 €
 1.2  Jahresverlust  96.719,05 €
 1.2.1 Summe der Erträge  1.659.521,19 €
 1.2.2 Summe der Aufwendungen  1.756.240,24 €

2. Behandlung des Jahresverlustes

  Der Jahresverlust in Höhe von   96.719,05 € 
 ist 
 a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag    96.719,05 €
 b) in die Rücklagen einzustellen  0,00 €
 c) an die Verbandsmitglieder abzuführen  0,00 €
 d) auf neue Rechnung vorzutragen  0,00 €

3.   Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach  
 § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde 
 eingeplanten Finanzierungsmittel  0,00 €
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen gem. 
§ 16 Abs. 4 EigBG in der Zeit vom 14. Mai 2021 bis 
25. Mai 2021, je einschließlich, beim Bürgermeisteramt 
Dettenhausen, Zimmer 1.2, während der üblichen Dienst-
stunden öffentlich aus.

Thomas Engesser
Verbandsvorsitzender
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Abfuhrtermine und Öffnungszeiten

Biotonne
Mittwoch, 19.05.2021
Mittwoch, 02.06.2021

Restmüll
Donnerstag, 27.05.2021
Mittwoch, 09.06.2021

Gelber Sack
Dienstag, 25.05.2021
Montag, 07.06.2021

Altpapier
Montag, 31.05.2021

Problemstoffsammelstelle
Freitag, 14.05.2021 
geschlossen

Häckselgut-Lagerplatz
Dienstag und Donnerstag
16:30 - 18:30 Uhr
Samstag
9:00 – 16:00 Uhr
mit Zugangskontrolle

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb 
nach einer Registrierung auf www.abfall-kreis-tue-
bingen.de per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung 
Ihrer Abfallbehälter bzw. vor der Sammlung spezi-
eller Abfälle.

Aus anderen 
Ämtern/Institutionen

Landratsamt

Essen für Zwei? –  
Ernährung in der Schwangerschaft

Online-Vortrag am Donnerstag, 20. Mai 2021
Worauf kommt es beim Essen während der Schwanger-
schaft an? Wie groß ist der Mehrbedarf an Energie und 
Nährstoffen? Braucht man Nahrungsergänzungsmittel? 
Bei welchen Lebensmitteln sollten Schwangere besser 
vorsichtig sein? Ernährungsreferentin Elvira Kalbacher er-
läutert in ihrem Online-Vortrag am Donnerstag, 20. Mai 
2021 von 18.30 bis 20 Uhr, wie Mütter in der Schwan-
gerschaft optimal essen und wie sich das Essverhalten 
während der Schwangerschaft bereits auf das Essver-
halten des Kindes auswirkt. Hierzu lädt die Abteilung 
Landwirtschaft des Landratsamts Tübingen herzlich ein.

Der Online-Vortrag ist kostenfrei. Er findet im Rahmen 
der Landesinitiative BeKi (Bewusste Kinderernährung) 
statt und wird durch das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg ge-
fördert. Anmeldung unter: www.kreis-tuebingen.de/land-
wirtschaft, Rubrik Aktuelle Veranstaltungen. Den Link zur 
Veranstaltung erhält man einige Tage vor dem Termin.

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Schulnachrichten

Schönbuchschule
Grundschule Dettenhausen

Schule zu – Schule auf – Schule zu – 
Schule ?
Im Februar gaben wir an dieser Stelle einen Einblick, wie 
der Fernlernunterricht bei uns läuft. Wer das nochmal 
nachlesen möchte, findet die Informationen auf www.
schoenbuchschule.eu unter „Berichte“ – KW 6.
Danach ging es bewegt zu an unserer Schule. Zuerst 
durften die Kinder im Wechselunterricht starten. Das 
bedeutet, dass immer nur die Hälfte der Klasse im 
Klassenzimmer war, die andere Hälfte zu Hause arbeiten 
musste oder in der Notbetreuung begleitet wurde.
Im März wurde dann die Maskenpflicht umgesetzt und 
die Kinder arbeiteten im Klassenzimmer und spielten drau-
ßen mit Masken. Kurzzeitig war sogar die ganze Klasse 
wieder mit Maske im Klassenzimmer! Welch eine Freude!
Vor den Osterferien starteten wir mit den freiwilligen 
Corona Schnelltests – 76 % unserer Schüler/-innen 
nahmen daran teil.
Nach den Osterferien galt dann verpflichtende Corona-
Teststrategie – allerdings nur für die Kinder der Notbe-
treuung, da die Schulen mittlerweile wieder in den Fern-
lernunterricht geschickt wurden und schließen mussten.
Eine Woche später: Wechselunterricht mit Testpflicht! 
Aufgrund der Testpflicht stellten wir unsere Wechselun-
terrichtspläne komplett um!
Leider war die Wiedersehensfreude nur von kurzer Dau-
er, denn die Bundesnotbremse musste umgesetzt wer-
den und alle wieder in den Fernlernunterricht geschickt 
werden. Wieder gab es nur die Notbetreuungskinder, 
diese musste allerdings 2x pro Woche getestet werden.

 
 Foto: Manuela Kircher

Diese Pandemie verlangt viel von uns allen ab. Alle 
Kinder, Eltern, Lehrer/-innen, Notbetreuer, Engagierte im 
Test-Team, Mitarbeiter im Rathaus und die Schulleitung 
müssen sich wöchentlich auf Neuerungen einstellen und 
leider muss dies auch häufig noch kurzfristig gehen. Be-
rufstätige Eltern und Eltern, die im Homeschooling ihre 
Kinder betreuen, leiden unter der Doppelbelastung. Auch 
im Kollegium haben wir Eltern, die ihre Kinder parallel 
betreuen müssen.
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Unter diesen wechselnden Voraussetzungen so gelassen 
wie möglich zu bleiben und dabei gut vorbereiteten Un-
terricht auf Distanz durchzuführen, raubt viel Kraft!
Wir freuen uns, dass am 10. Mai die Schultüren für 
Wechselunterricht wieder geöffnet werden konnten.
Ich danke allen, die sich in unserer Schulgemeinschaft 
zu Hause und in der Schule dafür einbringen, „unsere“ 
Kinder gut durch diese bewegten Monate zu bringen, 
von Herzen!
Bleiben Sie gesund und stark!
Manuela Kircher, Rektorin

Kirchliche Mitteilungen

Ökumene am Ort

In Gottes Geist auf guter Bahn!
Herzliche Einladung zum Ökumenischen Gottesdienst für 
Jung und Alt am Pfingstmontag, 24. Mai, 11 Uhr auf der 
Schützenwiese in Dettenhausen.
Mit Pfarrer Jean-Rémy Kokaya, Pfarrerin Silvia Kreuser, Vi-
karin Katharina Klein-Leis und einem ökumenischen Team 
und dem Posaunenchor. Kinder sind herzlich willkommen!
Bitte Mund- und Nasenschutz mitbringen und, wenn 
möglich, Sitzgelegenheit oder Picknick-Decke. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Der Gottesdienst findet 
bei jedem Wetter im Freien statt!

Einladung zum  
3. Ökumenischen 
Kirchentag, 
der eigentlich vom 
13. - 16. Mai in 
Frankfurt hätte 
stattfinden sollen, 
aber coronabedingt 
jetzt nicht als Prä-
senzveranstaltung stattfinden kann. Aber wir sind ein-
geladen, digital über Computer, Laptop oder Handy an 
Veranstaltungen teilzunehmen, z. B. eine Bibelauslegung 
von E. v. Hirschhausen, Frau M. Käßmann oder unserem 
Landesvater Ministerpräsident W. Kretschmann. Oder 
interessante Vortragsthemen, wie z. B. „Zukunftsfähig 
unterwegs - sind wir noch zu retten?“, -- „Abschied 
in Würde“ – „Schau hin, die trauen sich. - Vom Segen 
der Trauung“ -- „Die Corona-Pandemie - eine spirituelle 
Herausforderung“ – „Mutig im Diskurs bleiben trotz ge-
sellschaftlicher Spaltung“ – „Wie bekämpfen wir Armut 
und Ungerechtigkeit?“
Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt über die Websei-
te oekt.de. Verschiedene Angebote und Videoaufzeich-
nungen der Veranstaltungen finden Sie ab dem 15. Mai 
auf oekt.de/mediathek.
In der Kirche liegen einige Programme aus zum Mit-
nehmen.

Evangelische Kirche

Evang. Pfarramt, Kirchstraße 10, Tel. 520713, 
Fax 520715
Pfarrerin Silvia Kreuser und Pfarrer Martin Kreuser.
Das Pfarramtsbüro ist besetzt Di, 15 - 18 Uhr  +  
Do, Fr 9 - 12 Uhr. 
Mehr Infos unter www.evangelische-kirche-dettenhausen.de

Bitte beachten: Wir feiern bis auf Weiteres sonntags bei 
jedem Wetter im Freien an der Aussegnungshalle auf 
dem Friedhof. Bitte warm anziehen und ggf. Sonnenhut 
bzw. Regenschirm mitbringen!

Am Sonntag, 16. Mai 10 Uhr Gottesdienst mit Vikarin 
Katharina Klein-Leis und einem Chorensemble.
Thema: „Lebendiges Wasser“, Joh 7,37-39
Das Opfer ist für das Missionsprojekt unserer Kirchen-
gemeinde im Ost-Kongo bestimmt. Die Hilfe kommt ins-
besondere Kindern und Jugendlichen zugute, die für 
unsere Handys in den Minen arbeiten müssen.
Wir streamen! Jeden Sonntag live draufschalten über 
unsere Homepage www.evangelische-kirche-dettenhau-
sen.de. Bitte weitersagen!

Am Do. 13. Mai, Himmelfahrt, ist in Dettenhausen kein 
evangelischer Gottesdienst.

Herzliche Einladung nach
Pfrondorf zum Gottesdienst um 10.00 Uhr: 
Bei schönem Wetter im Garten des Ev. Gemeindehaus, 
Baumwiesenweg 4, bei schlechtem Wetter in der Ev. 
Kirche Pfrondorf.

Waldenbuch zum ökumenischen Gottesdienst um 10:30 
Uhr. Bei gutem Wetter vor, bei Regen im Martinuszent-
rum, Breslauer Straße 1. Kurzfristige Änderungen können 
über den Anrufbeantworter 07157 20304 oder über www.
gemeinde.waldenbuch.elk-wue.de abgerufen werden.
In Gottes Geist auf guter Bahn!

Herzliche Einladung zum Ökumenischen Gottesdienst 
für Jung und Alt am Pfingstmontag 11 Uhr Schützen-
wiese Dettenhausen
Mit Pf. Jean-Rémy Kokaya, Pf.in Silvia Kreuser, Vikarin 
Katharina Klein-Leis und einem ökumenischen Team und 
dem Posaunenchor. Kinder sind herzlich willkommen!
Bitte Mund- und Nasenschutz mitbringen und, wenn 
möglich, Sitzgelegenheit oder Picknick-Decke. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Der Gottesdienst findet 
bei jedem Wetter im Freien statt. Hinweis: Für ein Essen 
danach kann man beim Schützenverein Rinderbraten mit 
Spätzle to go bestellen.

Geöffnete Kirche
Die Johanneskirche ist tagsüber geöffnet. 
Herzlich willkommen!

Allen Mango-KäuferInnen ein Dankeschön!
Die Mango-Aktion der Kinderkirche war ein voller Erfolg. 
Alle bestellten Früchte konnten verkauft werden. Der Er-
lös beläuft sich auf EUR 1.063,- und kommt komplett 
kirchlichen Grundschulen in Burkina Faso zugute. Mit den 
Geldern der Böblinger Kirchenbezirks-Partnerschaft erhal-
ten dort 12 Schulkantinen Lebensmittel für ein tägliches 
warmes Mittagessen. 68 Lehrergehälter werden verlässlich 
mitfinanziert und dazu hin wird Schulmobiliar angeschafft.
Auch im Namen der EmpfängerInnen danken wir allen, 
die gekauft und / oder gespendet haben! – 
Für die Kinderkirche: Pf.in Silvia Kreuser

PFLICHT
MASKEN-

Foto: taseffski/E+/Getty Images Plus


